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Bemerkung: Im Todesfall sperren Finanzinstitute alle Konten, die auf den Namen des/der Verstor-
benen lauten, auch gemeinsame Konten (und Konten mit Vollmacht). Es können nur noch Zahlun-
gen, die auch bisher regelmässig über das Konto abgewickelt wurden, vorgenommen werden. 
Jede andere Zahlung muss vom Bankberater genehmigt werden. 
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